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(2) Auf Zahlungsbelegen über die Leistung zusätzlicher 
Arbeit durch Betriebsangehörige oder andere Personen ist in 
die Feststellungsvermerke über die sachliche und die rech
nerische Richtigkeit der Zusatz aufzunehmen, daß die Durch
führung dieser Arbeiten, die Berechnung der Vergütung so
wie die Erfassung der geleisteten Stunden geprüft und in 
Übereinstimmung mit den Rechtsvorschriften2 erfolgt ist. 
Das gilt entsprechend für Zahlungsbelege über Honorarlei
stungen.

(3) Für Zahlungen gemäß Abs. 2 ist vor Erteilung der Zah
lungsanweisung die Kontrollunterschrift des Hauptbuchhal
ters, seines Vertreters oder eines von ihm Beauftragten ein
zuholen; entsprechende Festlegungen haben die Leiter der 
Betriebe auch für andere Zahlungen zu treffen, • wenn das 
vom Hauptbuchhalter zur Wahrnehmung seiner Kontroll- 
funktion gefordert wird.

§5
Festlegungen in betrieblichen Nomenklaturen

(1) Die Leiter der Betriebe sind verpflichtet, die mit der 
Erteilung von
— Aufträgen und Bestellungen über Lieferungen und Lei

stungen,
— Feststellungsvermerken über die sachliche und die rech

nerische Richtigkeit,
— Zahlungsanweisungen
Beauftragten in besonderen, aus den Funktionsplänen abge
leiteten Nomenklaturen verbindlich festzulegen und zur 
Wahrnehmung ihrer Befugnisse zu ermächtigen. Die Beauf
tragten dürfen ihre Verantwortung nicht auf andere Mit
arbeiter übertragen.

(2) Die Festlegungen in den Nomenklaturen müssen — in 
Verbindung mit den entsprechenden Organisationsanweisun
gen — eine eindeutige Abgrenzung der Pflichten und Befug
nisse sowie die Revisionsfähigkeit der Belege und Zahlungs
vorgänge gewährleisten. Für die Feststellung der sachlichen 
bzw. rechnerischen Richtigkeit und die Erteilung der Zah
lungsanweisung darf nicht die gleiche Person als Beauftrag
ter festgelegt werden. Die - sachliche und die rechnerische 
Richtigkeit können von der gleichen Person festgestellt wer
den.

(3) Soweit erforderlich, sind die Festlegungen in den No
menklaturen nach der Werthöhe, nach inhaltlichen oder an
deren Gesichtspunkten in geeigneter Form zu differenzieren. 
Durch die Leiter der Betriebe ist zu sichern, daß die Fest
legungen mit Beginn ihrer Wirksamkeit allen Mitarbeitern 
bekannt sind und notwendige Ergänzungen bzw. Veränderun
gen unverzüglich erfolgen.

(4) Die Leiter der Betriebe haben die Festlegungen in den 
Nomenklaturen mit dem Hauptbuchhalter abzustimmen.

(5) Leiter und Mitarbeiter der Betriebe dürfen nicht über 
betriebliche Zahlungen bzw.- Forderungen entscheiden, die 
ihre eigene Person betreffen. Die Erteilung von Zahlungs
anweisungen sowie von Zahlungsaufträgen an die Bank bzw. 
das Postscheckamt für Lohn- und Gehaltszahlungen wird 
davon nicht berührt.

§ 6

Eröffnung und Löschung 
von Bank- und Postscheckkonten der Betriebe 
sowie Zahlungsaufträge zu Lasten solcher Konten

(1) Zum Abschluß von Kontoverträgen mit der Bank oder 
dem Postscheckamt sowie zur Änderung und Löschung von

2 Beschluß vom 14. August 1975 zur Erhöhung von Ordnung und Dis- 
ziplin sowie zur Durchsetzung einer straffen Kontrolle bei Leistung 
zusätzlicher Arbeit (GBl. I Nr. 35 S. 631) und Anordnung vom 25. Au
gust 1975 über die Zulässigkeit, Vergütung und Kontrolle von zusätz
licher Arbeit bei der Vorbereitung und Durchführung von Baumaß
nahmen (GBl. I .Nr. 35 S. 632)

Konten ist der Leiter des Betriebes bzw. ein gesetzlich Ver
tretungsberechtigter befugt. Kontoverträge sind mit der Unter
schrift des Berechtigten sowie mit dem Abdruck des Dienst
stempels des Betriebes zu versehen.

(2) Gegenüber der Bank bzw. dem Postscheckamt ist für 
Zahlungsaufträge zu Lasten von Bank- und Postscheckkon
ten die Unterschrift von mindestens 2 je Konto (Hauptkonten, 
Unterkonten, Nebenkonten) festgelegten Zeichnungsberech
tigten erforderlich.

(3) Zeichnungsberechtigt sind:
a) der Leiter des Betriebes und die weiter festgelegten 

gesetzlich Vertretungsberechtigten und bevollmächtigten 
Mitarbeiter des Betriebes;

b) der Hauptbuchhalter bzw. dessen festgelegte Vertreter.
Es zeichnen je eine Person gemäß Buchst, а mit einer Per
son gemäß Buchst, b. Die Zahlungsaufträge sind mit dem Ab
druck des Dienststempels des Betriebes zu versehen. In Be
trieben, in denen kein Hauptbuchhalter eingesetzt wird, ist 
derjenige Mitarbeiter zeichnungsberechtigt gemäß Buchst, b, 
der vom Leiter des Betriebes — entsprechend den Rechtsvor
schriften über die Wahrnehmung der Aufgaben des Haupt
buchhalters in volkseigenen Betrieben mit vereinfachtem 
Planungsverfahren — mit der Ausübung von Kontrollauf- 
gaben beauftragt worden ist.

(4) Der Leiter des Betriebes bzw. der gesetzlich Vertre
tungsberechtigte gemäß Abs. 1 hat mit dem Abschluß des 
Kontovertrages die Zeichnungsberechtigten auf dem Unter
schriftenblatt zum Kontovertrag namentlich festzulegen und 
die Unterschriftsproben bei der Bank bzw. dem Postscheck
amt zu hinterlegen. Eine Ausfertigung des Unterschriften
blattes ist im Betrieb aufzubewahren und dem dafür ів Be
tracht kommenden Personenkreis bekanntzugeben.

(5) Für Neufestsetzungen, Änderungen oder Löschungen 
von Zeichnungsberechtigten gilt Abs. 4 entsprechend.

(6) Die Unterschriftsleistung auf Zahlungsaufträgen an die 
Bank bzw. das Postscheckamt ist nur zulässig, wenn die 
Feststellung der sachlichen und der rechnerischen Richtig
keit sowie die Erteilung der Zahlungsanweisung auf den 
Belegen ordnungsgemäß erfolgt ist.

(7) Der Hauptbuchhalter hat zu kontrollieren, daß Zah
lungsaufträge an die Bank bzw. das Postscheckamt auf Grund 
von Lieferungen und Leistungen durch Betriebe im Geltungs
bereich der Rechtsvorschriften über die Regelung des Zah
lungsverkehrs nur zugunsten eines betrieblichen Bank- bzw. 
Postscheckkontos erteilt werden.

§7
Kassenführung

(1) Die Leiter der Betriebe haben — in Übereinstimmung 
mit den Rechtsvorschriften über den Zahlungsverkehr, die 
Durchführung von Inventuren sowie die Ordnungsmäßigkeit 
in Rechnungsführung und Statistik — die ordnungsgemäße 
Führung und Abrechnung der betrieblichen Kassen, die Siche
rung der Kassenbestände und der Geldtransporte sowie die 
Einhaltung der mit der Bank abgeschlossenen Vereinbarun
gen über Auszahlungen unter dem Vorbehalt der nachträg
lich festzustellenden Richtigkeit durch Organisationsanwei
sungen und laufende Kontrollen zu gewährleisten. Sie haben 
den Kassenhöchstbestand (Kassenlimit) schriftlich festzulegen.

(2) Zur Sicherung des Kassenraumes und der dazugehöri
gen Arbeits- und Tresorräume sind in den Organisations
anweisungen die Verantwortlichkeit und verbindlichen An
forderungen zu regeln. Geldbestände der betrieblichen Kassen 
dürfen — mit Ausnahme der im Abs. 6 geregelten Fälle — nicht 
außerhalb des Betriebes aufbewahrt werden. Mit der zu
ständigen Bank können Vereinbarungen über die zeitweilige 
Deponierung von Bargeld getroffen werden.

(3) Die Leiter der Betriebe haben zu gewährleisten, daß 
Geldtransporte der Betriebe unter Beachtung der territorialen


